
~~ AAqo!3'derBeilagefi zu ~efi Stenographischen Proto~~~::! 
des· Nationalrates XVW. Gesetzgebungsperiode 

Antrag 

No .. ~.k..~ .. 1 A 
Präs.: 2 1. OKT. 1993 

................ n ........... .. 

der Abqeordnet~n Eleonore Hostasch und Ur.: Feuerstein 
betreffend ein BundeslJ~RPt7., mH. dem das Arbei1:s1oBenversich~rUIl92!5-

gesetz 1977 und UeUS Illsolvenlö-Ent.geltsieherungsgesetz geändert w~rnpn 

Der N'ationälrdL wollE: beschließen: 

BundeBgeseL~, miL dern das Arbeits los'cnvercicherungsgelOietz 1977 ilnrl 

das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz qeandert w~rden 

npr N~tion~lrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Dac ~rbeitelosenver~icherunaslJP~p~7. 1977. BGBl.Nr. 609, zule~zt 

geandert durch das Bunde~ge~~L~ BGBl.~r. 502/1993, wird wie. folgt 

geändcrt: 

1. Im S 1 hbe. 1 werden nach den Wort.pn ";mfgrund ge~p.i..zlicher Vor­

sChriften pflichtversicherL od~r ~clL$tver8ichert es 19Q deo Allge­

meinen Soziq1vereioherungsgeSilet2es, BGR1.Nr. IHY/1~!:I5)" die worte 

"oder Anspruch aut Leistungen ~illtH' 1(.l"ankenfürsorgeanstal t haben" 

eingefiigt. 

2. S 1 Aba. 2 lit. 0 wird aut~ehoben. 'n;p hi~hp.rigen lit. d und e 

~rh~lten die ~ezeichnunq lit. c und J. 

:1. 1m § 1:l Abs. 3 wird der Punkt am ElIü~ dei' lit. f durch einen 

St~ichpunkt ersetzt und folgende lit. 9 und h wprnpn ~ngetügt: 

Hg) wer e1nen Leistunqsbezug nicht l~nycr dl~ 30 T~ge unterbricht und I 

aus einer oder mehreren vorübergehenden l,ln~p 1 hRtiindigen Beschaftigun­

gen oder aus selbständ1qer ErwerbsLöLlykeit, die an einern oder mehre­

ren Tagen im Monat ausgeübt wird. inn@rh~lh p.lnp.R Monats als unselb­

ständig t:rwerbstä1:.1ger ein N~LLu~illku(llJllel1 oder als selbutändigcr 

Erwcrbotätiger Einkünfte im Sinn~ nP!A S :l Abs. :2 ~StG 1988 I?,r7.ielt, 

das bzw •. dle den 30fach~n We~t·de. täglichen Arhcitsloaengeldee 1n 

dcrhcichoten Lohnklasae über~t~jg~ h~w. Übersteigen, für diesen 

M.ona.t; 

lJ 
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h) ein Lehrbeauftragter in den Semester- und Sommerferien." 

4. S 12 Ahs. 4 lautet: 

"(4) Von den Bestimmungen des Abs. 3 lit. f kann das Arbeitsamt 

Ausnahmen zulassen, sofern der Arbeitslose dem studium oder der 

praktischen Ausbildung bereits während des Dienstverhältnisses, das 

der Arbeitslosigkeit unmittelbar vorangegangen ist, durch längere 

Zeit hindurch oblag und die Beschäftigung nicht vom Arbeitslosen 

selbst zwecks Fortsetzung des Studiums oder der praktischen Ausbil­

dung freiwillig gelöst wurde." 

5. S 12 Abs. 6 lit. c lautet: 

"cl wer auf andere Art selbständig erwerbstätig ist und daraus im 

Zeitraum der selbständigen Erwerbstätigkeit einen Um~atz erzielt, von 

dem 11,1 vH dip. im S 5 Abs. 2 lit. abis c des Allgemeinen Sozialver­

sicherungsgesetzes angeführten BeLräge nicht übersteigt;~ 

6. S 12 Abs. 9 und 10 lauten: 

"(9) Der Umsatz gemäß § 12 Aba. 6 lit. c wird aufgrund des Umsatz­

steuerbesch~ides für das Kalenderjahr, in dem Arbeitslosengeld bezo­

gen wird, festgestellt. 

(10) Das Einkommen aus selbständiger Erwerbstätigkeit wird aufgrund 

des Einkommensteuerbescheides für das Kalenderjahr, in dem Arbeitslo­

sengeld bezogen wird, festgestellt, wobei dem Einkommen nach S 2 Abs. 

2 des Einkornmensteuergesetzes 1988, BGBl.Nr. 400, in der jeweils 

gellenden Fassung, unter AUßerachtlassung von Einkünften aus nicht­

selbständiger Arbeit (§ 25 EStG 1988) die im Einkommensteuerbescheid 

angeführten Freibeträge und Sonderausgaben sowie die Beträge nAch den 

SS 9 und 10 EstG 1988 hinzuzllrechnen sind. Als monatliches Einkommen 

gilt bei durchgehender selbständiger Erwerb~tätigkeit ein. Zwölf tel 

des sich ergebenden Jahreseinkommens, bei nur vorübergehender selb­

ständiger. Erwerbstätigkeit das Einkommen in den Monaten, i.n denen 

selbständige Erwerbstätigkeit vorlag." 

7. Dem S 12 werden folgende Abs. 11 und 12 angefügt: 

"(11) Der Leistungsbezieher ist verpflichtet, den Umsatz- bzw. Ein­

kommensteuerbescheid für das Kalenderjahr, in dem Arbeitslosengeld 

bezogen wurde, binnen zwei Wochen nach Erlassung dem zuständigen 
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Arbeitsamt vor~ulegen. Bis zur Erlas8ung und Vorlage des Bescheides 

ist die Frage der Arbeitslosigkeit bzw. der Einkornmenshöhe, insbeson­

dere aufgrund einer eidesstaatlichen Erklärung des Arbeitslosen über 

die Höhe seines Umsatzes bzw. Bruttoeinkommens, einer allenfalls 

bereits erfolgten Einkommensteuererklärung bzw. eines Umsatz- bzw. 

Einkommensteuerbescheides aus einem früheren Jahr vorzunehmen. Des 

weiteren hat der Arbeitslose schriftlich seine Zustimmung zur Einho­

lung von Auskünften beim Finanzamt zu erteilen. Für die von den 

Finanzämtern erteilten Auskünfte gilt die abgabenrechtliche Geheim­

haltepflicht des S 48a der Bundesabgabenordnung, BGBl.Nr. 194/1961. 

Lehnt der Arbeitslose die Abgabe einer eidesstattl.ichen Erklärung 

bzw. der Zustimmungserklärung ab, ist ein geringfügiges Einkommen 

nicht anzunehmen. 

(12) Bei der Ermittlung des Einkommens aus selbständiger Erwerbstä­

tigkeit für die Beurteilung des Anspruches auf Familienzuschlag (S 20 

Abs. 2> und Karenzurlaubsgeld (SS 26 Abs. 4 und 27 Ahs. 3) sind Abs. 

9 bis 11 sinngemäß anzuwenden." 

8. S 16 Abs. 1 lit. a lautet: 

Ha) des Bezuges von Kranken- oder Wochengeld SOW1e bei Nichtgewährung 

von Krankengeld gemäß S 142 Abs. 1 des Allgemeinen Sozialv~rsiche­

rUflgsgesetzes," 

9. S 20 Abs. 4 erster Satz lautet: 

"Der Familienzuschlag beträgt für jede zuschlagsberechtigte Person 

20,30 s täglich." 

10. Im § 21 Abs. 3 hat die Lohnklassentabelle ab Lohnklasse 75 zu 

lauten: 

Lohnklasse 

75 

76 

bei einem Arbeitsverdienst 

Schilling 

wöchentlich über 5.010 bis 5.064 
monatlich über 21.710 bis 21.943 

wöchentlich über 5.064 bis 5.118 
monatlich über 21.943 bis 22 •. 176 

Grundbetrag 
tägli.ch 

Schilling 

303,30 

304,00 
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77 wöchentlich über 5.118 bis 5.171 
monatlich über 22.176 bis 22.409 304,70 

78 wöchentlich über 5.171 bis 5.232 
monatlich über 22.409 bis 22.674 305,50 

79 wöchentlich über 5.232 his 5.293 
monatlich über 22.674 bis 22.939 309,00 

80 wöchentlich über 5.293 bis 5.354 
monatlich über 22.939 bis 23.204 312,40 

81 wöchentlich über 5.354 his 5.415 
monatlich über 23.204 bis 23.469 314,60 

82 wöchentlich über 5.415 bis 5.476 
monatlich über 23.469 bis 23.7.14 318,10 

83 wöchentlich über 5.476 bis 5.537 
monatlich über 23.734 bis 23.999 321,50 

84 wöchentlich über 5.537 bis 5.590 
monatlich über 23.999 bis 24.264 323,70 

es wöchentlich über 5.598 bis 5.659 
monatlich über 24.264 bis 24.529 327,10 

86 wöchentlich über 5.659 bis 5.720 
monatlich über 24.529 bis 24.794 329,30 

87 wö~hent.l ich über 5.720 bis 5.701 
monatlich über 24.794 bis 25.059 332,ßO 

88 wöchentlich über 5.781 bis 5.842 
monatlich über 25.059 bis 25.324 336,30 

89 wöchentlich über 5.842 bis 5.903 
monatlich über 25.324 bis 25.589 338,50 

90 wöchentlich über 5.903 bis 5.964 
m(")l')at.lich über 25.589 bis 25.854 341,90 

91 wöchentlich über 5.964 bis 6.025 
monatlich über 25.854 bis 26.119 345,30 

92 wöchentlich über 6.025 bis 6.086 
monatlich über 26.119 bis 26.384 347,50 

93 wöchentlich über 6.086 bis 6.147 
monatlich über 26.384 bis 26.649 351,00 

94 wöchentlich über 6.147 bis 6.208 
monatlich über 26.649 bis 26.914 353.20 

95 wöchentlich über 6.208 bis 6.269 
monatlich über '26.914 bis 27.179 356,60 

96 wöchentlich über 6.269 bis 6.330 
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monatlich über 27.179 bis 27.444 360,10 

97 wöchentJ i.ch über 6.330 bis 6.391 
monatlich über 27.444 bis 27.709 362,40 

98 wöchentlich über 6.391 bis 6.452 
monatlich über 27.709 bis 27.974 365,90 

99 wöchentlich über 6.452 bis 6.513 
monatlich über 27.974 bis 28.239 369,30 

100 wöchentlich über 6.513 bis 6.574 
monatlich über 28.239 bis 214.504 371,40 

101 wochen.tl ich über 6.574 bis 6.635 
monatlich über 28.504 bi.s 28.769 374,80 

102 wöchentlich über 6.635 bis 6.696 
monatlich über 28.769 bis 29.034 379,00 

103 wöchentlich über 6.696 bis 6.757 
monatlich über 29.034 bis 29.299 381,30 

104 wöchentlich über 6.757 bis 6.818 
monatlich über 29.299 bis 29.564 384,70 

105 wöchentlich über 6.818 bis 6.879 
monatlich über 29.564 bis 29.829 386,90 

106 wöchentlich über 6.879 bis 6.940 
monatli.ch über 29.829 bis 30.094 390,40 

107 wöchentlich über 6.940 bis 7.001 
monatlich über 30.094 bis 30.359 393,80 

108 wöchentlich über 7.001 bis 7.062 
monat.lieh über 30.359 bis 30.624 396,00 

109 wöchentlich über 7.062 bis 7.123 
monatlich über 30.624 bis 30.889 396,40 

110 wöchentlich über 7.123 bis 7.184 
monatlich über 30.889 bis 31.154 399,80 

111 wöchentli.ch über 7.184 bis 7.245 
monatlich über 31.154 bis 31.419 402,00 

112 wöchentlich über 7.245 bis 7.306 
monatlich über 31.419 bis 31.684 405,40 

1.13 wöchentlich über 7.306 
monatlich über 31.6144 407,50 

1]. Im S 21 Abs. 4 Z 1 lit. a und b ist der Ausdruck ~ein Jahr" 

jeweils durch den Ausdruck "~wei Jahre" ZQ ersetzen. 
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12. Im S 21 Aha. 4 Z 1 lit. b ist der Ausdruck "260 S" durch den 

Ausdruck "265 S" und der Ausdruck "57,9 vB" durch den Ausdruck 

"57 vB" zu ersetzen. 

13. Im S 26 hbs. 3 wird der Punkt am Ende der lit. d durch einen 

Strichpunkt ersetzt und folgende lit. e angefügt: 

He) einen Karenzurlaubageldbezug nicht länger als 30 Tage unterbre­

chen und aus einer oder mehreren vorübergehenden Beschäftigungen oder 

aus selbständiger Erwerbst~ti9keit, die an einem oder mehreren Tagen 

im Monat:. ausgeübt wird, innerhalb eines Monats als unselbständig Er­

wp.rbstätige ein Nettoeinkommen oder als selbständig Erwer.bstätige 

EinkünfLe im Sinne des S 2 Abs. 2 EStG 1988 erzielen, das bzw. die 

den 30fachen Wert des tägl ichen Arbei t81osengel~~.s in tlf"!r höchsten 

Lohnklasse übersteigt bzw. überRteigen, für diesen Monat." 

14. S 26 Abs. 4 lil. d lautet: 

nd) auf andere Art selbständig erwerbstätig sind und daraus im Zeit­

raum der selbständigen Erwerbstätigkeit einen Umsatz p.rzielen, von 

dem 11,1 vH die im S 5 Abs. 2 lit. abis c des Allgemeinen Sozialver­

sieh~rungsgesetzes angeführten Beträge nicht übersteigt;" 

15. S 27 Abs. 1 bis 3 lautet: 

"(1) Verheiratete Mütter und nicht alleinstehende Mütter. ~rhalten ein 

Karenzurlaubsgeld von 180,80 S t~glich. 

(2) Alleinstehende Mütter erhalten Karenzurlaubsgeld von 268,30 S 

täglich. 

(3) Verheiratete Mütter, deren Ehegat-t.~ jedoch kein oder nur ein 

Einkommen erzielt, das bei Anwendung des S 6 ALs. 3 erster Satz der 

Verordung des Bundesmitllsters für soziale Verwaltung vorn 10. Juli 

1973. BGBl.Nr. 352, betreffend Richtlinien für die Gewährung der 

Notstandshilfe CNotstandshilfeverordnung) unberücksichtigt zu bleiben 

hätte (Freibetrag), oder deren Ehegatte er~iesenp.rmaBen für dp.n 

Unterhalt des Kindes nicht sorgt. erhalten ein Karenzurlaubsgeld von 

268,30 S täglich. Obersteigt das Einkommen des Ehegatten die vorge­

nannte Freigrenze, so ist das Tageseinkornmen auf den Unterschiedsbe­

trag zwischen 180,80 Sund 268,30 S täglich anzurechnen." 
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16. Tm S j7 Abc. 4 i8t der Ausdruck "S 6 der Notet~ndshilfev~rord­

nung" durch den Auadl"uck "§ 6 Aho. 3 erster Satz der Not9t~ndSilhilfe­

v~rnrdnun9" zu ersetzen. 

17. S 32 lautet: 

"S 32. (1) Mi~ 1. Jinner 1995 cind die Kdr~nzurlaubsgeldwprte im 
~inne des S 27 Abs. 1 bis 3 um jenen R~trag zu ~rh6hen, der d~r 

Erhöhung des Karemmrb.uhsgeldwcrtes im Si.nne des S 27 AhR. 1 um den 

Anpa.9sungsfaktor (S lOSl ASVG) für daR K::..lenderjahr 1995 entspd.cht. 

Ba~i.~ fUr diese ErhHhung sind die Karenzucldubsqeldwerte d~R Jahres 
ly~n. 

(:l) Mit 1. Ji:inncr 199G t:;ind die Karen:7.nTl';iI1.1b~geld .... ertc im Sinlltl tles § 

27 AOl:!. 1 bis 3 um jpnen Betrag 2:U erhöhc:u, der der t:;.rhöhutlg des 

Karen2urlaubugeldwerL~H im Sinne deR S 27 Aha. 1 um den Anpa8~ungs­

[dktor es lOHf ASVG) für dao Kalenderjdhr 1996 entsprj~h~. Basis für 

diese Erhöhung sind die Karenzur J ,lIUhslJeldwertc desJahn~SI 1995. 

(3) In den Polgejöhren sind die gpl~enden KarenzurlaubBgeldwerte 

jeweils mit Wi ,-kllng VOII\ 1. Jiinner E::in~li jeden JahreR mj t dem Anpac­

sungsfaktor diefie~ KalenderjahreA <§ IOSf ASVC) zu verviell<.tchen. 

(4) Bci der AnWtlllllunq der Abs. 1 bis 3 sind die vel-viel!öchten Beträ­

ge auf voljp ~ehn GroRchcn zu runden; hiebei sind Rp~rä~e unter fUnf 

Croschcn zu vel'udchlässlgen und Rpt.räge von fü,nt Groschell und mehr 

auf volle z~hn Gro~chen 2U ergänzen." 

18. Nach S ~7 wird folgender S l2a ~ingerti9t: 

"§ 32~. (I> HijLL~r bzw. V~ter. rli~ Karonzurl~ubs9cld beziehen und 

deren Eh~p;&rtner ein Einltornmen e.n.lcdt, das für dip Höhe des K~renz­

urla.uh8gelde~ ~u berUcksicht; 9p.n i~t. haben dem Al'bei Lsamt anläl.il1ch 

von t:;inkommAnl;lüberprüfungcn auch eine Lohnbestätignng (JahreRauo­

gleich) delS r"inau:eamtes über di P \In vorangega.ngenen Kaltmder1ahr 

erzielten Ei nkiinfte vorzul cgen. Dit:H gilt. sinngemäß ;HJ(.~h für nicht 

alleinotchende MUtLer b~w. Väter im Sinne des S 27 Aba. 4. 

(2) Beziehern bzw. B~zieherinnen von Karenzurla.ubsgeld, die grob!ahr­

Id~:H'lig oder vorR;tt.21ich unwahre Angaben gemacht oder m;:)Rgphliche 

Tat~achen YcrschwicC;Jt!n und dadurch 7.\1 Unrecht Ka.rcnzul"laub~yt:!ld 
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bezogen haben, hat das Arbeitsamt nach Anhörung des Vermittlurigsaus­

schusses unbeschadet der Bestimmungen des S 25 einen Zuschlag in der 

Höhe des zu Unrecht bezogenen Karenzurlaubsgeldes zur Zahlung vor7.U­

schreiben. Im Falle aUßergewöhnlicher sozialer Härten kann die Höhe 

dieses Zuschlages gesenk~ werden. SS 25 Abs. 4 und 5 sowie 73 finden 

Anwendung." 

19. S 36 Abs. 3 lit. A sublit. f lautet: 

"f) Bei der Ermittlung des Einkommens aus einer selbständigen Er­

w~rbstäti9keit sowie aus Vermietung und Verpachtung - ausgenommen 

einem Einkommen aus einem landeforst)wirtschaftJichen Betrieb - ist S 
12 Abs. 10 und 11 anzuwenden." 

20. S 36 Abs. 3 lit. B Sllblit. cl erster Satz lautet: 

"Bei der Ermittlung des Einkommens aus einer selbständigen Er\llerbstä­

tigkeit sowie aus Vermietung und Verpachtung - ausgenommen einem 

Einkommen aus einem land(forst)wirtschaftlichen Betri.eb - ist S 12 

Abs. 10 und 11 anzuwenden." 

21. Dem S 79 werden folgende Abs. 7 und a angefügt: 

"(7) S 12 Ab~. 3 lit. 9 und h, Ahs. 4, Abs. 6 lit. c, S 12 Aha. 9 bis 

12, S 16 Aba. 1 lit. a, S 20 Ahs. 4 erster Satz~ S 21 Abs. 3, Abs. 4 

Z 1 lit. a und b, S 26 Abs. 3 lit. e, Abs. 4 lit. d, § 27 Abs. 1 bis 

4, S 32, § 32a und S 36 Abs; 3 lit. A sublit. fund lit. Bsublit. d 

erster Sat2 in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI.Nr. xxx/1993 

treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft. Die Änderung der Höhe des Fami­

lien~uschlages im § 20 Ahs. 4 erster Satz und der Lohnklasse im S 21 

Ahs. 3 gilt für alle Neuansprüche, die ab 1. Jänner 1994 geltend 

gemacht werden. Für die übrigen Fälle ist der Fami)ien~uschlag von S 

22,60 täg.1ich und die Lohnklassentabelle gemäß S21 Abs. 3 in der­

Fassung der Dundesg~8et~e BGB1.Nr. 364/1989 und 412/1990 sowie der 

Verordnungen BGB1.Nr. 717/1990, 594/1991 und 753/1992 weiter anzuwen­

den. 

(8) S 1 Abs. 1 und 2 in der Fassung des Dundesqesetzes BGHl.Nr. 

xxx/1993 tritt mit 1. Jänner 1995 in Kraft." 
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22. Dem S 80 wird folgender Ahs. 3 angefügt: 

"(3) S 1 Aha. 2 lit. c tritt mit Ablauf des 31. Dezember 1994 außer 

Kraft." 

Artikel II 

Das Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz. BGBl.Nr. 324/1977, zuletzt 

geändert durch das Bundesgesetz BGRl.Nr. 835/1992, wird wie folgt 

geändert: 

1. S 1 Abs. 3 Z 4 lautet: 

"4. Für Entgeltansprtiche - ausgenommen solche nach Ahs. 4a -, wenn 

der als Insolvenz-Ausfallgeld begehrte R~uttobetrag im zeitpunkt der 

bedungen~n Zahlung den Grenzbetrag nach Maßgabe des Abs. 4 über­

steigt." 

2. Nach § 1 Aba. 4 wird e1n Aha. 4a mit folgendem Wortlaut einge­

fügt: 

"(4a) B~steht Anspruch auf Abfertigung nach den SS 23 und 23a AngG 

oder einer anderen gleichartigen österreichischen Rechtsvorschrift, 

gebührt Insolvenz-Ausfallgeld hiefür 

a) bis zum Ausmaß der einfachen Höchstbeitragsgrundlage nach Abs. 4 

pro Monatsbetrag Abfertigung in voller Höhe 

b> und, soweit ein höherer Anspruch zusteht, bis zum Ausmaß der 

zweifachen Höchstbeitragsgrundlage nach Aha. 4 pro Monatsbetrag 

Abfertigung in halber Höhe.~ 

3. Der S 17a wird folgender Abs. 3 angefügt: 

"(3) S 1 Abs. J Z 4 und S 1 Aha. 4a in der Fassung des Bundesge~ 

setzes BGB}.Nr. xxx/1993, treten mit 1. Jänner 1994 in Kraft. Sie 

sind ~uf Beschlüsse über die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens nach 

S 1 Abs. 1 bzw. über einen anderen Insolvenztatbestand nach S 1 Ahs. 

1 Z 3 bis 7, die vor dem 1. Jänner 1994 gefaSt wurden, nicht nnzuwen-

den." 
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Begründung 

Die wirtschaftliche Situation und die finanzielle Lage der Arbeitslo­

senversicherung machen einige Abänderungen und F.rgän7.llngen im Bereich 

der Arbeitslosenversicherung bzw. der Insolvenz-Entgeltsicherung 

erforderlich, wobei das soziale Augenmaß gewahrt werden soll. 1m 

einzelnen wird bemerkt: 

Zu Art. I: 

Zu Z 1: 

Derzeit sind die dauernd angestellten Dienstnehmer der Z-Länderbank 

Bank-Austria Aktiengesellschaft, der Anteilsverwaltung-Zentralspar­

kasse und der Salzburger Sparkasse von der Arbeitslosenversicherungs­

pflicht befreit und können nur dann Arbeitslosengeld beziehen, wenn 

sie vor diesem Dien~Lv~rhäILnis Versicherungszeiten erworben haben. 

Angesichts der aktuellen Strukturbereinigung im Bankbereich ist 

jedoch ein voller Schutz gegen Arbeitslosigkeit erforderlich. Es ist 

auch damit zu rechnen, daß wegen der fehlenden Arbeitslosenversiche­

rungspflicht von anderen Banken Wettbewerbsverzerrungen ins Treffen 

geführt werden. Die Au~nahllle von der Arh,ci tslosenversicherungsp.f 1 j cht 

mag zwar histori.sche Gründe haben, entbehrt aber schon wegen der 

erfolgten Neukonslruktionierung jeglicher Grundlag~. 

Zu 7. 2: 

In Anbetracht der finanziellen Silualion der Arbeitslosenversiche­

rung, die durch das stete Ansteigen der Arbeitslosenzahlen gekenn­

zeichnet ist, sind die Regelungen liber die Arbeitslosenversicherungs­

freiheit bestimmter privatrechtli.~her. Dienstverhältnisse und der 

damit verbundene Entfall von Arbeitslosenversicherungsbeiträgen nicht 

mehr zu rechtfertigen. 

Zu Z 3 und 13: 

In der Praxis treten Fälle auf, ~n denen Arbeitslose während des 

Bezuges von Arbeitslosengeld an einzelnen Tagen (sogenanntp- vorühp-r­

gehende Beschäftigungen) oder als selbständige Erwerbstätige mit 

Werkvertr~9 an einzelnen Tagen mit einem überdurchschnittlich hohen 

Einkommen beschäftigt sind. Nach der derzeitigen Rechtslage gelten 

di.ese Personen nur an d~n Tagen der Beschäftigungsausübung als ni~ht 
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arbeitslos lInd erhalten für di~ übrigen Tagp Arbeitaloaengeld. Esiat 

daher vorgeBeh~n, daß cliesA PerSIonen , wenn ihl' monat 1 iches F.i.nkomJ'nen 

den Grundhp~ra9 des hrbeitelo~~ngeldes in dpr h8ehsten Lohnkla8~e 

übersteigt, für den ganzen Menat ale nicht al;L~i.tslos gel tpn und für 

diesen Mnn~t kein Arbeitalo~~ngeld bzw. kpin@ Notst~ndshilfe ~rhalten 

(S 12 Abs. 3 lit. g). Glpiches 8011 beim Kac~nzurlaubsg~ld ~elten es 
26 Aba. 3 lit. d). 

Lehrbeauftragte erhalt~n au!grund einer Gp~etzesauclegung de~ Ver­

w~ltun9s9~richt8hofes fijr die Dauer der Seme~Lerferien IFphruar bzw. 

Juli/AuglJ~t/Septernbcr) ArbeiLslosengeld. nb~ohl sie für dieselL~ Zeit 

volle De~a}llunq (RemunArAtion) erh~lten und voll versicherung~~flich­
tig sjnd. Diese Doppelver~orqunq soll bp~piti9t w~~dcn es 12 ALs. 3 

lit. h). 

Zu Z 4: 

Durch di~ vorgesehene Regelung ~oll klargestellt ~crden, daß die 

Cewähl.·ull':J von ArbeitS! IO!i@ngeld bci in AuslJildunq stehend~n Personen 

nur o.::\nn in Betracht kOIlIlIlL, wenn es si roh um Werkctudenten hdlldel t und 

diese ihr BeschäftigunC)sverhältnis nicht ~~lbst gelöst. h.:tben. um dem 

Studium oblie'3cn zu köml~n. 

7.11 Z 5 und 14: 

SelbHLänd1g ~rwerh~t~tige, die frühe1' ~lnmal Vienstnphmer waren, 

können Arbcit~losen9~ld und Notst~nrl~hilfQ beziehen, sufern sie belm 

Arb~i\:.samt erk!ärpn, daß ihr EinkomIQCH unter der Gpringfügigkeita . 

g~en2e liegt (1993: 5 3.120.- mon~tlieh). Gelingt es ihn~n durch 

Abt;<;t!reibungen und dgl. im Folgejahr ein~rt entsprpt"!hcnden F.inkommen­

~teuerbeceheid vor~uleqen, AO b~~~and dGr Lei8tungsbe~ug zu Recht. 

oLwohl diese ~plhgtändigen dem ArbeiLsamt nicht 7.11r Verfügung standen 

und ein DoppeleinJ..ulUllIen hat.ten. 

Da rlie bisherige ~eat~L~llung des 5p.lh9tändigenclnkommenö ~u unbe­

friE:diy~nden r;rgebnlJ;l8en führt, 80]1 eil)~ neue Hegelung getroffen 

werdpn. Danach sollen S~lbständigc dann keinen ~nDpruch auf Leistun­

gen aUe Up.r ArbeitsloA ... nversicherung haben, wenn sie durr.h ihre 

Tatigkpit einen Umsatz er~lelen, von d~m \1.1 , dic GeringfUylgkelts­

grc:nze nach dem ASVG übpr.eteigen. Diese 11,1 ~ sind der Mittelwert 

aus der ?oHm S 17 hbs. 1 deti Einl<.ommenstAIlPt"t;Jellet2co erlasseneH Ver-
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ordnung für die Einschätzung von nichtbuchführenden Ge~erbetreiben­

den. Dies deshalb, weil bei einem derartigen Umsatz geschlossen 

werden kann, daß der Selbständige für eine Beschäftigung auf dem 

Arbeitsmarkt nicht mehr in Frage kommt. 

Gleiches soll beim Bezug des Karenzurlaubsgeldes gelten. 

Zu z 6, 7, 19 und 20: 

Im Bereich der Arbeitslosenvp.rsicherung ist das Einkommen des Angehö­

rtgen bei der Beurteilung der Ansprüche auf Familienzuschlag, erhöh­

tem Karenzurlaubsgeld und Notstandshilfe von Bedeutung. Hinsichtlich 

der Prüfung eines selbständigen Einkommens des Angehörigen werden mit 

diesen Regelungen Klarsteilungen vorgenommen, wobei jedoch keine 

~esentliche Änderung erfolgt. 

Zu Z 8: 

Nach S 142 Ahs. 1 ASVG ist das Krankengeld zu versagen, wenn dj~ 

Krankheit auf einen verschuldeten Raufhandel odp.r Trunkenheit oder 

Mißbrauch von Suchtgiften zurück~uführen ist. In diesen Fällen wird 

Arbeitslosen derzeit das Arbeitslosengeld weitergewährt. In Hinkunft 

soll auch das Arbeitslos~ngeld in diesen Fällen ruhen, wobei die 

soziale Absicherung der Angehörigen durch die Gewährung des halbe.n 

Krankengeldes gemäß § 142 Ahs. 2 ASVG sichergestp.llt ist. 

Zu Z 10 bis 12: 

Der Gesetzentwurf sieht eine Neugestaltung des Lohnklassenschemas in 

den oberen Lohnklassen sowie die Anfügung neuer Lohnklassen zwei 

Jahre nach Erhöhung der Hcichstbeitragsgrundlage vor. 

Zu Z15 und 16: 

Der Gesetzentwurf trifft eine Erhöhung des Karenzurlaubsgeldes um 

S 132 monat.. 1 ich. Des weiteren \!Iird klargestellt, daß bei der Einkom­

mensfeststellung des Ehepartners oder Lehensgefährt~en die außer­

ordentlichen Freibeträge nach S 6 Aha. 4 der Notstandshilfeveror.dnung 

nicht zum Tragen kommen. 

?tu Z 17: 

Diese Bestimmungen enthalten Regelungen für die Erhöhung des Karenz­

urlaubsgeldes in den Jahren 1995, 1996 und folgende. 
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Zu Z 18: 

Durch diese Regelungen werden eine Mißbrauchskontrolle sowie eine 

Strafsanktion bei unberechtigten Bezügen von Karenzurlaubsgeld ge­

troffen. 

Zu Art. I1: 

Nach den geltenden Bestimmungen wird Insolvenz-Ausfallgeld für Ent­

geltansprüche maximal bis ?ollr Höhe der doppelten Höchstbeitragsgrund­

lage (Limit) gewährt. Maßgeblich ist hiefür der jeweilige Nettoan­

~fJruch. 

Der Gesetzentwurf sieht nunmehr vor, daß bei der Beur.teilung, ob das 

begehrte Insolvenz-Ausfallge1d das Limit übersteigt der Bruttoan­

spruch maßgcbcnd sein soll und, daß zwischen Abfertigung und dnderen 

Ansprüchen zu unterscheiden ist. Für Entgeltansprüche, ausgenommen 

Abfertigung, soll Insolvenz-Ausfallgeld bis zur doppelten Höchstbei­

tragsgrundlage, für Abfertigungen 100 % bis zur Erreichung der ein­

fachen Höchstbeitragsgrundlage und für den Teil zwischen der einfa­

chen und doppelten Höchstbeitragsgr.undlage 50 % gewähl"t werden. 

Das jeweilige Insolvenz-Ausfallgeld selbst ist dann nach Abzug der 

Sozialversicherungsbeiträge, Lohnsteuer etc. gemäß § 3 Abs. 4 IF.SG 

a]s Nettobetrag zuzuerkennen. 
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